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32/02 Steuern vom Einkommen und Ertrag

Norm

EStG 1988 §28 Abs1 Z1;

EStG 1988 §3;

Rechtssatz

Baukostenzuschüsse des Mieters an den Vermieter bilden im Rahmen der Einkunftsquelle Vermietung und

Verpachtung Einnahmen des Vermieters, die diesem grundsätzlich im Jahr der Zahlung zu:ießen. Der

Baukostenzuschuß ist keine Leistung, die durch § 3 EStG 1988 für steuerfrei erklärt ist.
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